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41. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Marktgemeinde Reutte festgelegt wird

42. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Bichlbach festgelegt wird

43. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Kirchdorf in Tirol festgelegt wird

44. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Sölden festgelegt wird

45. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Weißenbach am Lech festgelegt wird

46. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013 über die Festsetzung des Bauschbetrages für
den Kostenersatz an die Gemeinden (Staatsbürgerschaftsverbände) für die Führung der Staatsbür-
gerschaftsevidenz im Jahr 2012

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Marktgemeinde Reutte
wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Markt-
gemeinde Reutte bis spätestens 27. Jänner 2016 zu be-

schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

41. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Marktgemeinde
Reutte festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Bichlbach wird
mit 15 Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Bichlbach bis spätestens 4. März 2019 zu be-

schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

42. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Bichlbach
festgelegt wird
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Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Kirchdorf in
Tirol wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten fest-
gelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-

meinde Kirchdorf in Tirol bis spätestens 2. Mai 2015
zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-
behördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Weißenbach
am Lech wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten
festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-

meinde Weißenbach am Lech bis spätestens 29. Jänner
2015 zu beschließen und der Landesregierung zur auf-
sichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

43. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Kirchdorf
in Tirol festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Sölden wird
mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Sölden bis spätestens 13. Dezember 2014 zu

beschließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

44. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Sölden fest-
gelegt wird

45. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Weißen-
bach am Lech festgelegt wird
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Aufgrund des § 48 Abs. 2 des Staatsbürgerschafts-
gesetzes 1985, BGBl. Nr. 311, zuletzt geändert durch
das Gesetz BGBl. I Nr. 16/2013 und die Kundma-
chung BGBl. I Nr. 29/2013, wird verordnet:

§ 1

Der Bauschbetrag für den vom Land nach § 48
Abs. 1 zweiter Satz des Staatsbürgerschaftsgesetzes
1985 an die Gemeinden (Staatsbürgerschaftsverbände)
zu leistenden Ersatz der Kosten, die den Gemeinden aus

der Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz (§ 49 des
Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985) erwachsen, wird für
das Jahr 2012 mit 19,34 Euro für jedes begonnene
Hundert der am 31. Dezember 2012 in der Staats-
bürgerschaftsevidenz verzeichneten Personen festge-
setzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft.

46. Verordnung der Landesregierung vom 2. April 2013 über die Festsetzung des Bausch-
betrages für den Kostenersatz an die Gemeinden (Staatsbürgerschaftsverbände) für
die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz im Jahr 2012

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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